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Se1t den nfängen gottgewelhten Le- geistliches en AUS den Quellen
hbens hat 0S neben dem an der Mön- terschiedlichster Spiritualitätsformen:
che und der Jungfrauen' den des erem1- benediktinisch, franzıskanısch-klarna-
tischen (anachoretischen)] Lebens nısch, karmeliusch, zisterziensISsch Oder
egeben, dem &e1INe hohe Wertschätzung ach dem Vorbild des ('harles de FOoUuU-
Innerhalb der kırc  ıchen Strukturen Cau hre Hauptaufgabe 1st Qas ebet,
entgegengebracht wurde, aher auch 11 - ihre Vorbilder Nnden sich MelIs ın der
INr e1iNe SCWISSE ReservJertheit. „S51e Zelt der en Kırche Schweigen und
en ın der Einsamkeit e1ner Berghütte Ören, OQıe StTille und dQas Wort urch-
oder 1 leerstehenden Pfarrhaus Ce1INEeSs dringen Ihren Jag Ihr en versucht
Dorfes S1e tragen 1V1 oder einen 015 Zeugnı1s abzulegen VOTl der gehe1imn1Ss-
densähnlichen und gestalten ihr vollen Unergrün  ichkeıit Gottes, der A0389
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Gemeinschaftliches und eremitisches Leben 
Zwei sich ausschließende Lebensmodelle?

Gleichzeitig eine Besprechung zu M. Antonia Sondermann, 
Praedicatio silentiosa et ecclesia minor. Eremitisches Leben 
nach dem geltenden Recht der katholischen Kirche

Dominicus M. Meier OSB

Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB trat 1982 in die 
Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede ein und 
empfing 1989 die Priesterweihe. Von 2001 bis 2013 war 
er Abt seiner Gemeinschaft. Er ist seit 2013 Offizial des 
Erzbistums Paderborn und war zudem Inhaber des Lehr-
stuhls für Kirchenrecht an der Pallottinerhochschule Vallen-
dar. Seit dem 27. September 2015 ist er Weihbischof in 
Paderborn.

Seit den Anfängen gottgeweihten Le-

bens hat es neben dem Stand der Mön-

che und der Jungfrauen1 den des eremi-

tischen (anachoretischen) Lebens 

gegeben, dem eine hohe Wertschätzung 

innerhalb der kirchlichen Strukturen 

entgegengebracht wurde, aber auch im-

mer eine gewisse Reserviertheit. „Sie 

leben in der Einsamkeit einer Berghütte 

oder im leerstehenden Pfarrhaus eines 

Dorfes. Sie tragen Zivil oder einen or-

densähnlichen Habit und gestalten ihr 

geistliches Leben aus den Quellen un-

terschiedlichster Spiritualitätsformen: 

benediktinisch, franziskanisch-klaria-

nisch, karmelitisch, zisterziensisch oder 

nach dem Vorbild des Charles de Fou-

cauld. Ihre Hauptaufgabe ist das Gebet, 

ihre Vorbilder finden sich meist in der 

Zeit der Frühen Kirche. Schweigen und 

Hören, die Stille und das Wort durch-

dringen ihren Tag. Ihr Leben versucht 

Zeugnis abzulegen von der geheimnis-

vollen Unergründlichkeit Gottes, der 
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sich dem einzelnen kleinen Menschen eremmıUsSchen en ZwWwe1 sıch AUS-

ın unbegreiflicher e1se chenkt und SC  1ebende Lebensmodelle handelt ES
VO  — der Herzlichkeit des gekreuzigten stellt sich Oie rage, oh Ales SCI1IN
('hnstus“ IHNUSS, oder welche kodikarisschen Wege
Mıt Qd1esem Begrifrfs-Staccato hel e1ner richtigen Interpretation der
schreibt Mana Anna Leenen OAie Lehbens- Ormen den Betroffenen en stehen.
welt der Fremtunnen und TeEMTEN und ÄAn Ad1esem un und den Qamıt VOCI-

SOMT Ce1INe emall. dIie ın der Spırıtua- bundenen Fragen OQıe Verfassern
L1tÄät uUuNSCICT lage 1mMmMer wIeder au - der vorliegenden Stucle ST. AÄAn-

ONıa Sondermann ()( D wurde 1977 ınNC 1 katholischen WIE 1 evangell-
schen Bereich, un ach heutigen, Kassel geboren, stuclherte Philosophie
aren Ormen Ssucht.? IIe Ausgestal- und Katholische Theologle ın Fichstätt

und Uunster und erwarbh dQas L1zenUatLungen Qdileser „Lebensform der leisen
ONl  0 Varneren VOTl e1ner acıkal erem1- 1m kanonıischen ec Internathona-

len Kanonischen NSUTU der UnıversıitätUschen VOT der Welt abgeschliedenen
LebensweIlse der Verantwortung Uunster mi1t der vorzustellenden Arbeit,

des Diözesanbıischofs (Diözesaneremi- Ae VOT Profi. Rudolf Henseler beglelitet
ten) hıs emerntschen Einzelpersonen wurde. In Ihrer Ihhssertatlon möchte OQıe
Oder Grupplerungen Innerhalb VOT Ins- Verfassernn der „Praedicatio SsilenHOosa

OChristi“ AUS kanonistscher 1C nach-ıtuten des gewelhten Lehbens und e1Ist-
lichen Gemeinschaften, entsprechend e  en Der hbesseren Einordnung der
der Jewelligen Spirıtualität und dem F1- geltenden eremıUsSschen Gesetzgebung
genrecht CE1INES Institutes Gerade für dIie 1m e Urıs anOon1C1 VOTl 198’73 Ae-
letzte Gruppe der Institutseremımten Crge- NCN el zunächst en kurzer rechtsge-
hben Ssich Ooftmals Schwierigkeiten he]l der schichtlicher Überhlick und e1iNe Ver-
Wahl Qileser Lebensform. Olern Qas F1- hältnısbesummung Qleser Leh ensform
genrecht CE1INES Institutes dIie eremlUsche ZU!T IC (S 5-49) aran SC  1e OQıe
Lebensform nicht vorsah, Heben der Verfasserin Qie eltende eremnlUsche
tTemılılın hbzw. dem TemMTEN 11UT Oie Gesetzgebung der UunNnl1erten Ostkirchen
Form der Loslösung VOTl lhrer (Jemeın- und der lateinıschen Kırche (S b ] —
schaft, Ce1nNe Exklaustration un 158), hbevor S1P sich der konkreten (1e-
dQann OQıe Säkularısierung. IDeser Weg stalt eremıiUschen Lebens ın Deutsch-
wurde VO  — vIelen als schmerzvoll he- and zuwendet und Ergebnisse e1ıner
zeichnet, Qa ( Ssich Instututsmitglie- VOTl ihr durchgeführten Befragung VOT-

der handelt, OAie über vVIele TE ın 1h- stellt (S 159-166) Den Ahbschluss hıldet
I Kloster gelebt un sich ın der der Schrniftverkehr der Verfassern m1t
Spirıtualität des eigenen Verbandes VeI-— dem Ponuhcium (Consillum de e  um
wurzelt en. Hs 1st nıcht ihre Absicht, Textnbus =P rec  ıchen Fragen,
AUS dem Ordensinsttut auszutreten, Ae sich AUS der Stuche ergaben (S 16/-
1in en ın radıkalerer Ollkommen- 171) Eın Anlagen-, AbkürzungSs-, Quel-
elt und Einsamkeit führen Doch len- und Literaturverzeichnıs schließen
entsteht urc dIie rFec  ıchen Schwıe- Ae Ihssertaton a (S 173-217)
rigkeiten der INndruc Aass ( sich he]l AÄus der rechtsgeschichtlich Ssauber und

AU() dem gemelnschaftlichen en und dem Tundiert erarbeıiteten Ihhssertaton S11 ın390

sich dem einzelnen kleinen Menschen 

in unbegreiflicher Weise schenkt und 

von der Herzlichkeit des gekreuzigten 

Christus.“2

Mit diesem Begriffs-Staccato um-

schreibt Maria Anna Leenen die Lebens-

welt der Eremitinnen und Eremiten und 

somit eine Thematik, die in der Spiritua-

lität unserer Tage immer wieder auf-

bricht, im katholischen wie im evangeli-

schen Bereich, und nach heutigen, 

lebbaren Formen sucht.3 Die Ausgestal-

tungen dieser „Lebensform der leisen 

Töne“ variieren von einer radikal eremi-

tischen – von der Welt abgeschiedenen 

– Lebensweise unter der Verantwortung 

des Diözesanbischofs (Diözesaneremi-

ten) bis zu emeritischen Einzelpersonen 

oder Gruppierungen innerhalb von Ins-

tituten des geweihten Lebens und geist-

lichen Gemeinschaften, entsprechend 

der jeweiligen Spiritualität und dem Ei-

genrecht eines Institutes.4 Gerade für die 

letzte Gruppe der Institutseremiten erge-

ben sich oftmals Schwierigkeiten bei der 

Wahl dieser Lebensform. Sofern das Ei-

genrecht eines Institutes die eremitische 

Lebensform nicht vorsah, blieben der 

Eremitin bzw. dem Eremiten nur die 

Form der Loslösung von ihrer Gemein-

schaft, d.h. eine Exklaustration und 

dann die Säkularisierung. Dieser Weg 

wurde von vielen als schmerzvoll be-

zeichnet, da es sich um Institutsmitglie-

der handelt, die über viele Jahre in ih-

rem Kloster gelebt und sich in der 

Spiritualität des eigenen Verbandes ver-

wurzelt haben. Es ist nicht ihre Absicht, 

aus dem Ordensinstitut auszutreten, um 

ein Leben in radikalerer Vollkommen-

heit und Einsamkeit zu führen. Doch 

entsteht durch die rechtlichen Schwie-

rigkeiten der Eindruck, dass es sich bei 

dem gemeinschaftlichen Leben und dem 

eremitischen Leben um zwei sich aus-

schließende Lebensmodelle handelt. Es 

stellt sich die Frage, ob dies so sein 

muss, oder welche kodikarischen Wege 

bei einer richtigen Interpretation der 

Normen den Betroffenen offen stehen.

An diesem Punkt und den damit ver-

bundenen Fragen setzt die Verfasserin 

der vorliegenden Studie an. Sr. M. An-

tonia Sondermann OCD wurde 1972 in 

Kassel geboren, studierte Philosophie 

und Katholische Theologie in Eichstätt 

und Münster und erwarb das Lizentiat 

im kanonischen Recht am Internationa-

len Kanonischen Institut der Universität 

Münster mit der vorzustellenden Arbeit, 

die von Prof. Rudolf Henseler begleitet 

wurde. In ihrer Dissertation möchte die 

Verfasserin der „Praedicatio silentiosa 
Christi“ aus kanonistischer Sicht nach-

gehen. Der besseren Einordnung der 

geltenden eremitischen Gesetzgebung 

im Codex Iuris Canonici von 1983 die-

nen dabei zunächst ein kurzer rechtsge-

schichtlicher Überblick und eine Ver-

hältnisbestimmung dieser Lebensform 

zur Kirche (S. 5-49). Daran schließt die 

Verfasserin die geltende eremitische 

Gesetzgebung der unierten Ostkirchen 

und der lateinischen Kirche an (S. 51-

158), bevor sie sich der konkreten Ge-

stalt eremitischen Lebens in Deutsch-

land zuwendet und Ergebnisse einer 

von ihr durchgeführten Befragung vor-

stellt (S. 159-166). Den Abschluss bildet 

der Schriftverkehr der Verfasserin mit 

dem Pontificium Consilium de Legum 

Textibus (=PCLT) zu rechtlichen Fragen, 

die sich aus der Studie ergaben (S. 167-

171). Ein Anlagen-, Abkürzungs-, Quel-

len- und Literaturverzeichnis schließen 

die Dissertation ab (S. 173-217).

Aus der rechtsgeschichtlich sauber und 

fundiert erarbeiteten Dissertation soll in 



AMeser Kezension der 1C auf ZWwWEe1] q k lın hat einen tTeMNTEN ın der Probezeit
und dQas Bıstum SSsSCN &e1INe Interessen-tuelle Schwerpunkte elenkt werden.

Eın erster 1cC 1st auf OQıe Ergebnisse Un IIe IHOözesen Bamberg, 5Speyer und
e1ner Umfrage ın Deutschlan: le- Passau en auf Oie Anfrage nıcht
benden Fremitinnen und tTeEMTEN DE- eantwortel. Ug ol UOUJU
richtet: en zwelıter auf den Schriftver-
kehr der Verfassermn mıt dem PCLL.

Fremitisches Leben IN
Deutschland Ergebnisse
elıner Umfrage (S 66) Je gedruckte Ausgabe

Ausgangspunkt der VO  — der Verfassermn
durchgeführten Befragung War OQıe S1E
nıcht befredigende Auskunft der Kom-
M1SS1ION (ür geistliche Berufe und
kırchliche Ihenste der Deutschen B1ı-
schofskonferenz AUS dem Jahr 2009 Da 0S sich he] den Antworten {ftmals
über den an und OQıe Situalon der rein staUtıstische Angaben andelte
TemM ıTEn ın Deutschland In Ad1esem und OAie NLIwOrTeEN qualitativ schr-
Jahr gab 0S ın den rz-)Diözesen schledlich wählte OAie Verfassenn
neunzehn kanonısch anerkannte TeMNN- ın e1nem weIıteren chntt den Arekten
ten ema 6()3 Ö_1IC, Adavon ZWwWEeI Män- Weg den tTeEMTEN. Ihr Fragebogen
NT, ZWwWEe1] Frembnnen a expernmentum War hbewusst AMOINY IM ehalten, SOCass
und vVv.ıer Interesseniinnen IIe enrheı VOTll Meser eıte her persönlicher 1L-
der eremnUsch ebenden ehörte WOTT! wurde:; Mınfen keineor
e1nem Ordensinstotut abgegeben, SOCass dIie Auswertung der
Da Ae Auskünfte nıcht schr detallhert Umfrage auf der Rückantwort VOT 1er-

chrieh Qie Verfasserin VO zehn TEMNTEN haslert.
Herbst 2010 hıs rüh)jahr 2011 sowochl
die einzelnen IHOÖözesen Deutschlands a) Geschlecht un! er der TeEMIITeEN
als auch Ae TEMITEN selhst d  4 ihre IIe Auswertung des Fragebogens ze1gt,
Motivatıon und Ihren rec  ıcCchen Status AQass m1t über ÜU/0 OQıe Zahl der TeMNN-
Tuncljerter rTheben vgl Fragebogen tinnen überwlegt. Der Altersdurch-

179-182) Danach S1bt ( ın den IMO- schnitt 16 he]l Jahren, OTAUS dIie
Dresden-Me1ißen, Eichstätt, Er- Verfasserin SC  1€ AQass Alese Form

furt, u  A, Görlitz, Hamburg, Limburg, der erufun heutzutage echer en Mid-
Magdeburg, Maiınz, München, Kotten- I1fe-Phänomen 1St, WIE hereIits Untersu-
burg-Stuttgart un ürzbur keine chungen AUS den USAÄA ezelgt en (S
kırchlich anerkannten DIOÖzZzesanerem1- 160-161).°
ten IIe DHözesen Aachen, ugsburg,
re1burg, Hiıldesheim, Köln, Münster, Ordenszugehörigkeit
Osnabrück, aderborn und TIer en Be]l der rage, AUS welchem ersonen-
TEMITEN aufzuwelisen. DIe IHOÖOzZese Ber- kreis AIie TemMTEN Tammen (S 161 - 307391
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ndieser Rezension der Blick auf zwei ak-

tuelle Schwerpunkte gelenkt werden. 

Ein erster Blick ist auf die Ergebnisse 

einer Umfrage unter in Deutschland le-

benden Eremitinnen und Eremiten ge-

richtet; ein zweiter auf den Schriftver-

kehr der Verfasserin mit dem PCLT. 

I. Eremitisches Leben in 
Deutschland – Ergebnisse 
einer Umfrage (S. 159-166)

Ausgangspunkt der von der Verfasserin 

durchgeführten Befragung war die sie 

nicht befriedigende Auskunft der Kom-

mission IV für geistliche Berufe und 

kirchliche Dienste der Deutschen Bi-

schofskonferenz aus dem Jahr 2009 

über den Stand und die Situation der 

Eremiten in Deutschland. In diesem 

Jahr gab es in den 27 (Erz-)Diözesen 

neunzehn kanonisch anerkannte Eremi-

ten gemäß c. 603 CIC, davon zwei Män-

ner, zwei Eremitinnen ad experimentum 

und vier Interessentinnen. Die Mehrheit 

der eremitisch Lebenden gehörte zuvor 

einem Ordensinstitut an. 

Da die Auskünfte nicht sehr detailliert 

waren, schrieb die Verfasserin von 

Herbst 2010 bis Frühjahr 2011 sowohl 

die einzelnen Diözesen Deutschlands 

als auch die Eremiten selbst an, um ihre 

Motivation und ihren rechtlichen Status 

fundierter zu erheben (vgl. Fragebogen 

S. 179-182). Danach gibt es in den Diö-

zesen Dresden-Meißen, Eichstätt, Er-

furt, Fulda, Görlitz, Hamburg, Limburg, 

Magdeburg, Mainz, München, Rotten-

burg-Stuttgart und Würzburg keine 

kirchlich anerkannten Diözesaneremi-

ten. Die Diözesen Aachen, Augsburg, 

Freiburg, Hildesheim, Köln, Münster, 

Osnabrück, Paderborn und Trier haben 

Eremiten aufzuweisen. Die Diözese Ber-

lin hat einen Eremiten in der Probezeit 

und das Bistum Essen eine Interessen-

tin. Die Diözesen Bamberg, Speyer und 

Passau haben auf die Anfrage nicht 

geantwortet. 

Autoreninfo

Siehe gedruckte Ausgabe.

Da es sich bei den Antworten oftmals 

um rein statistische Angaben handelte 

und die Antworten qualitativ sehr unter-

schiedlich waren, wählte die Verfasserin 

in einem weiteren Schritt den direkten 

Weg zu den Eremiten. Ihr Fragebogen 

war bewusst anonym gehalten, sodass 

von dieser Seite her persönlicher geant-

wortet wurde; fünf haben keine Antwort 

abgegeben, sodass die Auswertung der 

Umfrage auf der Rückantwort von vier-

zehn Eremiten basiert. 

a) Geschlecht und Alter der Eremiten
Die Auswertung des Fragebogens zeigt, 

dass mit über 70 % die Zahl der Eremi-

tinnen überwiegt. Der Altersdurch-

schnitt liegt bei 55 Jahren, woraus die 

Verfasserin schließt, dass diese Form 

der Berufung heutzutage eher ein Mid-

life-Phänomen ist, wie bereits Untersu-

chungen aus den USA gezeigt haben (S. 

160-161).5

b) Ordenszugehörigkeit
Bei der Frage, aus welchem Personen-

kreis die Eremiten stammen (S. 161-



162), er sich Qas eindeutige rgeb- Jahren melden In Fast en Fällen
nN1s, Qass 11UT 1/3 der TemMTEN niıcht 1st Qie Leitungsaufgabe den Bl]ı-

1  1& ın e1nem Ordensinstutut SCHOTITSVIKaAar oder den Ordensreferenten
wWar und keine moöoNasUsch-klösterliche elegie (S 163) und SOM en OQilrekter
Ormahlcn Adurchlaufen hat 273 der Fre- Kontakt ZU zuständigen Diözesanbh1-
mıten ehörte den drel großen ()r- SC erschwert.
densfamıiben: der benediktinischen, der
Iranzıskanıschen un der karmelit1- e) Form der kanonıschen Bindung
schen, wobel 0S he] der letzteren C1Ne Was OQıe e  un der Profess der CVAall-

natürliche AfTinıtät ZU etremmUschen gelischen älte gegenüber dem IHOZEes-
en hereıts urc den rsprun des anbıschof etrı wählten 71 ÜU/0 der
Ordens S1bt, dessen Mitglieder heute TemMıTenN Oie Form der Gelü  e2aDie-
och ach der Laurenregel® eben, OQıe Sung, während Oie anderen sich für
Patrnarch Albert VO  — Jerusalem Versprechen entschleden (S 163)
1214 der Eremitengemeinschaft 1706 Ihhe Verfassenn zeıgt ın ihrer Phänomen-
egeben hatte beschreibung eremmıtUschen Lebens ın
cht TEMNTEN lehten Zzu Zeitpunkt der Deutschland, Aass überwiegend Miteglie-
Entscheidung ür Qilese Lebensform der AUS Instituten des gewelhten Lebens,
schon vVIele TE mi1t ewl1ger Profess ın zumeıst den klassıschen rden, ach
ilhrer Gemeinschaft ahre] und vIelen Jahren des geistlichen Lehbens 1N-
wurden ach Ablauf der Exklaustratilon nerhalb ilhrer Gememschaften den Ruf

e1nem racdıkaleren en ın der EIN-VOT dIie Alternative eSTE  9 en Säkula-
risatnonsindult hbzw. Uh ettrittsindult Ssamkeıt verspurt en (S 165-166)./
ZU eremıUschen an: erbitten Um A1esem erneuten)] Ruf ın &e1iNe INTeN-
Ooder ın ihre Gemeinschaft zurückzu- S1Vere Nachfolge folgen, Sind OAie Ins-
kehren In der ruppe der kiırchlich uütutsmitglieder hbısher SEZWUNSCN, ach
erkannten tTeMNTEN ın Deutschlan: S1bt Ahlauf e1iner Ordensintern gewährten

FExklaustratonszeıit ihr NSTTU VCI-0S 11UTr einen Pnester (S 165)
lassen, SsOfern AMeses nıcht 1 Eigenrecht

C) Iragen des geistlichen Gewandes Oie Möglic  el ertremıtUschen Lebens
Ihe erkun der enrza der TEeEMUTEN kodinzlert hat 1ese rechtlich CIZWUN-

AUS Ordensinstytuten erklärt, Qass Mese geNE Ösun! VO Ordensinsohut Cührt
Iragen des Ordenskleides fes  1eliten aul hbeiden Seıten nıcht eringen Ver-

und 0S als außeres Zeichen iIhrer eru- letzungen, wohal Ae Verfassenn ceher Ae
fung schätzen (S 162) Erschwernisse der TeEMNTEN 1m 1cC hat

Verantwortung des DIOzesan- LL.Schriftverkehr mıt dem PCLTI
hischofs gemäß 603 s  . ( IC 20172 (S 67-171)

Auf Nachfrage, WIE OQıe Leiıtung Uurc
den Diö6zesanbischof wahrgenommen uIgrun der Ergebnisse der Umfrage
wird, a  en fünf TEMNTEN d  4 Qass S1P wandte sich OQie Verfasserin Qas
überhaupt keine Leıitung erfahren, C1INe PCLL. In der Beschäftugung m1t der Iy-
Temıının hbemerkte Qass S1P die pologie der verschledenen eremlUsSchen

CS Weılsung habe, sich erst wIeder ın dre1 Lebenswelisen sah sich OQıe Verfassern392

162), ergab sich das eindeutige Ergeb-

nis, dass nur 1/3 der Eremiten nicht 

zuvor Mitglied in einem Ordensinstitut 

war und keine monastisch-klösterliche 

Formation durchlaufen hat. 2/3 der Ere-

miten gehörte zu den drei großen Or-

densfamilien: der benediktinischen, der 

franziskanischen und der karmeliti-

schen, wobei es bei der letzteren eine 

natürliche Affinität zum eremitischen 

Leben bereits durch den Ursprung des 

Ordens gibt, dessen Mitglieder heute 

noch nach der Laurenregel6 leben, die 

Patriarch Albert von Jerusalem (1150-

1214) der Eremitengemeinschaft 1206 

gegeben hatte.

Acht Eremiten lebten zum Zeitpunkt der 

Entscheidung für diese Lebensform 

schon viele Jahre mit ewiger Profess in 

ihrer Gemeinschaft (13-34 Jahre) und 

wurden nach Ablauf der Exklaustration 

vor die Alternative gestellt, ein Säkula-

risationsindult bzw. Übertrittsindult 

zum eremitischen Stand zu erbitten 

oder in ihre Gemeinschaft zurückzu-

kehren. In der Gruppe der kirchlich an-

erkannten Eremiten in Deutschland gibt 

es nur einen Priester (S. 165).

c) Tragen des geistlichen Gewandes
Die Herkunft der Mehrzahl der Eremiten 

aus Ordensinstituten erklärt, dass diese 

am Tragen des Ordenskleides festhielten 

und es als äußeres Zeichen ihrer Beru-

fung schätzen (S. 162).

d) Verantwortung des Diözesan-
bischofs gemäß c. 603 § 2 CIC

Auf Nachfrage, wie die Leitung durch 

den Diözesanbischof wahrgenommen 

wird, gaben fünf Eremiten an, dass sie 

überhaupt keine Leitung erfahren, eine 

Eremitin bemerkte sogar, dass sie die 

Weisung habe, sich erst wieder in drei 

Jahren zu melden. In fast allen Fällen 

ist die Leitungsaufgabe an den Bi-

schofsvikar oder den Ordensreferenten 

delegiert (S. 163) und somit ein direkter 

Kontakt zum zuständigen Diözesanbi-

schof erschwert.

e) Form der kanonischen Bindung
Was die Ablegung der Profess der evan-

gelischen Räte gegenüber dem Diözes-

anbischof betrifft, wählten 71 % der 

Eremiten die Form der Gelübdeable-

gung, während die anderen sich für 

Versprechen entschieden (S. 163).

Die Verfasserin zeigt in ihrer Phänomen-

beschreibung eremitischen Lebens in 

Deutschland, dass überwiegend Mitglie-

der aus Instituten des geweihten Lebens, 

zumeist den klassischen Orden, nach 

vielen Jahren des geistlichen Lebens in-

nerhalb ihrer Gemeinschaften den Ruf 

zu einem radikaleren Leben in der Ein-

samkeit verspürt haben (S. 165-166).7 

Um diesem (erneuten) Ruf in eine inten-

sivere Nachfolge zu folgen, sind die Ins-

titutsmitglieder bisher gezwungen, nach 

Ablauf einer ordensintern gewährten 

Exklaustrationszeit ihr Institut zu ver-

lassen, sofern dieses nicht im Eigenrecht 

die Möglichkeit eremitischen Lebens 

kodifiziert hat. Diese rechtlich erzwun-

gene Ablösung vom Ordensinstitut führt 

auf beiden Seiten zu nicht geringen Ver-

letzungen, wobei die Verfasserin eher die 

Erschwernisse der Eremiten im Blick hat.

II. Schriftverkehr mit dem PCLT 
2012 (S. 167-171)

Aufgrund der Ergebnisse der Umfrage 

wandte sich die Verfasserin an das 

PCLT. In der Beschäftigung mit der Ty-

pologie der verschiedenen eremitischen 

Lebensweisen sah sich die Verfasserin 



m1t dem Phänomen konfrontert, „daß itutes]) vorschlagen, ın OQıe ONSUTU- r  _der Gesetzgeber des ( IC einen esonde- Honen &e1iNe Norm aufzunehmen, Ae
IcCcH Fall nıcht berücksichtigt hat nam- dQas Procedere s  e  9 WIE dQas CIC-

iıch den unsch VO  — Nonnen m1t feler- mILISCHE en innerhalb des NST1-
licher Profeß eremmıtIsch en und LUTS des gewelhten Lebens realisiert Ug ol UOUJU
zugle1lc weIlter l1hrem en anzugehö- werden kann. ema dem Eigenrecht
1c1H. Zumeıst 1m Eigenrecht der der Institute en Mitglieder dQas
en e1iNe entsprechende gesetzliche ecC Antrage für Qas General- oder
egelung, AIie 0S der Moniale erlaubt, Provinzkapite einzubringen.
auf dem Geblet iIhres Osters als FI1IN- Im Einzelfall kann Oie zuständige
Söüiedienn en oder C1INe Einsiedele]l Autorntät (SC gemeılnt 1st 1ler der
auUußerhalb als ZU!T Klausur des Klosters zuständige ere) AUS e1nem konkre-
sehörng deNnnlieren“ (S 167) ane- ten gelstlichen Tun: WEEeNnN 0S O
hben stand Ae ra ach der en- portun erscheımt, C1Ne Dispens VO

digkeit Ce1nNer Exklaustratilon hbzw. CE1INES gemeiInsamen en ın der (1Jemeın-
Übertnitts ın Qas eremUsche en auf schaft erteljlen. DIe Onne hleibt
iIhrer Agenda. dQdann 1  1€ des Instıtuts, 1st

November 2017 CrI0o  e Ae AÄAnt- ihre Gelübde ebunden und YT-
WOrTrT des PC(LLI To 13579/2012 steht dem rechtmäßigen Oberen Ta
dahingehend, Qass festgestellt wurde, des Gehorsamsgelübdes.

Qass dQas ec der lateimIischen KIr-
che ZWwWEe1] ypen VOTl tTeMNTEN kenne: 11rund Anfrage die
dIie IHözesaneremıten und Ae TeMNN- vorgestellte rbeit
ten, dIie Mitglieder VOT Ordensinsu-

Sind und ach den Normen des Be] der vorgelegtien Ihhssertaton handelt
Eigenrechts en W sıch C1Ne außerst iInhaltsreiche
Qass ( N]ıEe Ae LNEeNS leg]slator1s WAälrl. ÄArbeiıt, ın der die kırchengeschichtli-
ın 6()3 ( IC dIie ExIsSTeNz VO  — TeMNN- chen und -tTec  ıchen Entwicklungslı-
ten AUS den Instituten des gewelhten ]1en für Qas kremıtentum systematisch
Lehbens leugnen, sonNdern ZU E1-— dargeste und OQıe heuügen Grundla-
NCNn dIie ur des LHOÖOZesaneremıIten gen ın 6()3 ( IC krnusch hinterfira
als Cu«C Form des gewelhten Lehbens werden. S1Ie 1sT UIMNMNSO verdilenstvoller, als
darzustellen und ZU anderen dem S1P Uurc AIie durchgeführte Umirage
Partiıkularrech der Institute nähere den tTEMTEN Deutschlands den
Kegelungen für OQıe Institutseremunten reıin kanonıistischen Rahmen über-

überlassen. schreitet und wertvolle Hınwelse für Ae
konkrete LebenswelIlse vermittelt. SO

Im 1cC auf OQıe konkrete Vorgehens- mag Mese Stucle den Verantwortlhichen
WEISE he] Nonnen, OQıe OQıe eremntUsche ın den IHÖözesen und den Instituten des
Lebensform en wollen, schlägt dQas gewelhten Lebens den Horzont weıten,
PC(LLI ZWwWEeI Lösungsansätze VOT: welche aktuellen rage- und Problem-

Man kann der zuständigen Autontät stellungen berücksichüugen SINd, und
(SC gemeılint 1st Oie gesetzgebende Qamıt helfen, echer unbestmmte Gefühle
Uutontia Innerhalhb C1INES Ordensins- „auf den unkt“ bringen. 303393

or
de

ns
le

be
nmit dem Phänomen konfrontiert, „daß 

der Gesetzgeber des CIC einen besonde-

ren Fall nicht berücksichtigt hat: näm-

lich den Wunsch von Nonnen mit feier-

licher Profeß eremitisch zu leben und 

zugleich weiter ihrem Orden anzugehö-

ren. Zumeist fehlt im Eigenrecht der 

Orden eine entsprechende gesetzliche 

Regelung, die es der Moniale erlaubt, 

auf dem Gebiet ihres Klosters als Ein-

siedlerin zu leben oder eine Einsiedelei 

außerhalb als zur Klausur des Klosters 

gehörig zu definieren“ (S. 167). Dane-

ben stand die Frage nach der Notwen-

digkeit einer Exklaustration bzw. eines 

Übertritts in das eremitische Leben auf 

ihrer Agenda. 

Am 5. November 2012 erfolgte die Ant-

wort des PCLT (Prot. N. 13579/2012) 

dahingehend, dass festgestellt wurde,

• dass das Recht der lateinischen Kir-

che zwei Typen von Eremiten kenne: 

die Diözesaneremiten und die Eremi-

ten, die Mitglieder von Ordensinsti-

tuten sind und nach den Normen des 

Eigenrechts leben. 

• dass es nie die mens legislatoris war, 

in c. 603 CIC die Existenz von Eremi-

ten aus den Instituten des geweihten 

Lebens zu leugnen, sondern zum ei-

nen die Figur des Diözesaneremiten 

als neue Form des geweihten Lebens 

darzustellen und zum anderen dem 

Partikularrecht der Institute nähere 

Regelungen für die Institutseremiten 

zu überlassen.

Im Blick auf die konkrete Vorgehens-

weise bei Nonnen, die die eremitische 

Lebensform leben wollen, schlägt das 

PCLT zwei Lösungsansätze vor:

• Man kann der zuständigen Autorität 

(sc. gemeint ist die gesetzgebende 

Autorität innerhalb eines Ordensins-

titutes) vorschlagen, in die Konstitu-

tionen eine Norm aufzunehmen, die 

das Procedere festlegt, wie das ere-

mitische Leben innerhalb des Insti-

tuts des geweihten Lebens realisiert 

werden kann. Gemäß dem Eigenrecht 

der Institute haben Mitglieder das 

Recht, Anträge für das General- oder 

Provinzkapitel einzubringen. 

• Im Einzelfall kann die zuständige 

Autorität (sc. gemeint ist hier der 

zuständige Obere) aus einem konkre-

ten geistlichen Grund, wenn es op-

portun erscheint, eine Dispens vom 

gemeinsamen Leben in der Gemein-

schaft erteilen. Die Nonne bleibt 

dann Mitglied des Instituts, ist an 

ihre Gelübde gebunden und unter-

steht dem rechtmäßigen Oberen kraft 

des Gehorsamsgelübdes.

III. Ertrag und Anfrage an die 
vorgestellte Arbeit

Bei der vorgelegten Dissertation handelt 

es sich um eine äußerst inhaltsreiche 

Arbeit, in der die kirchengeschichtli-

chen und -rechtlichen Entwicklungsli-

nien für das Eremitentum systematisch 

dargestellt und die heutigen Grundla-

gen in c. 603 CIC kritisch hinterfragt 

werden. Sie ist umso verdienstvoller, als 

sie durch die durchgeführte Umfrage 

unter den Eremiten Deutschlands den 

rein kanonistischen Rahmen über-

schreitet und wertvolle Hinweise für die 

konkrete Lebensweise vermittelt. So 

mag diese Studie den Verantwortlichen 

in den Diözesen und den Instituten des 

geweihten Lebens den Horizont weiten, 

welche aktuellen Frage- und Problem-

stellungen zu berücksichtigen sind, und 

damit helfen, eher unbestimmte Gefühle 

„auf den Punkt“ zu bringen. 
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Doch setzen gerade hier meine Anfra-

gen an. Die Verfasserin ergreift eindeu-

tig Stellung für die Eremiten, insbeson-

dere unter ihnen die Moniales, aufgrund 

ihrer Gelübdebindung an das eigene 

Ordensinstitut. Die Antwort des PCLT 

sieht sie als „ein Hoffnungszeichen für 

alle, die ein intensiveres geistliches Le-

ben in Einsamkeit führen möchten, da-

von bisher aber Abstand genommen 

haben, weil sie den Schritt einer Ex-

klaustration / eines Austrittsindultes 

oder Übertrittsindultes zum eremiti-

schen Leben nicht gehen wollten“ (S. 

171). Sicher kann die Antwort des PCLT 

Ansätze für ein versöhnliches Mitein-

ander weisen, doch wird die Bitte eines 

Mitglieds, eremitisch leben zu dürfen, 

immer im Kontext der Gemeinschaft 

und ihrer Situation zu erörtern sein. 

Wer entscheidet letztlich, ob wirklich 

eine Berufung zum eremitischen Leben 

vorliegt? Ist dies allein Sache des Mit-

glieds? Sollte über diese Frage kein 

Konsens zwischen dem Mitglied und 

den zuständigen Oberen8 zu erzielen 

sein, welche Instanz wird dann invol-

viert? Anzufragen ist weiterhin, ob die 

Dispens vom Gemeinschaftsleben auf 

bestimmte oder unbestimmte Zeit erteilt 

wird. Die Verfasserin spricht davon, 

dass es denkbar ist, dass eine solche 

Dispens nur ad tempus erteilt wird, um 

zu prüfen, ob der Wunsch nach dem 

eremitischen Leben dem Geist Gottes 

entspringt und ob die Nonne für diese 

Lebensweise geeignet ist (S. 170-171). 

Anzufragen ist ebenso, ob im Interesse 

des Institutes ein Oberer die erteilte Dis-

pens zurücknehmen kann. An diesen 

Fragen zeigt sich meines Erachtens, 

dass an der konkreten Umsetzung und 

Rezeption noch zu arbeiten ist. Wün-

schenswert wäre es gewesen, dass die 

Verfasserin hier noch weitere Linien in 

die Zukunft gezogen hätte.

Abschließend möchte ich angesichts 

dieser Fragen nochmals betonten, dass 

die vorliegende Dissertation ohne Zwei-

fel eine Erkenntnishilfe für diejenigen 

darstellt, die sich mit dem eremitischen 

Leben in seiner Geschichte beschäftigen 

wollen bzw. sich mit einer konkreten 

Bitte als Verantwortliche konfrontiert 

sehen. Möge ihr die gebührende Auf-

merksamkeit geschenkt werden.

1 Vgl. Dominicus M. Meier, Der Stand der 

Jungfrauen in c. 604 CIC – eine Sonder-

form des geweihten Lebens, in: Erbe und 

Auftrag 86 (2010) 72-77.

2 Maria Anna Leenen, Neuaufbruch des 

eremitischen Lebens in Deutschland, in: 

Ordenskorrespondenz 45 (2004) 420-424, 

hier 420.

3 Gemäß einer Umfrage der Deutschen 

Bischofskonferenz gab es im Herbst 2008 

insgesamt 19 Eremiten (2 männlich, 17 

weiblich), 2 Eremitinnen ad experimentum 

und 4 Interessierte. Auch wenn diese Zahl 

nicht sehr hoch erscheint, spricht die 

Fach-Literatur vom Neuaufbruch dieser 

Lebensform. Signifikant sind dafür die 

zahlreichen Buch- und Filmtitel, die sich 

mit der Sonderform der Institute des 

geweihten Lebens oder den Themen Stille, 

Spiritualität der Wüste etc. beschäftigen. 

Vgl. Marianne Schlosser, Einsam bist du 

nicht allein. Der Neuaufbruch des 

eremitischen Lebens: ein prophetisches 

Zeichen für die Kirche heute?, in: Geist 

und Leben 80/3 (2007) 171-192.

4 Vgl. Dominicus M. Meier, Die Lebensform 

der leisen Töne – eremitisches Leben 

gemäß c. 603 CIC, in: Erbe und Auftrag 86 

(2010) 201-205.

5 Paul Fredette / Karen Karper Fredette, 

Consider the ravens, Bloomington 2011, 

60f.



e Laurenrege 1st abgedruckt 1Im an fu klären WÄTEe ebenso, obh und 1n welcher
der Issertathlon auf den 176-17/8 OTM die Beratungsorgane des Oberen 1n

die ra involvert werden. OMM' ihnenAufgrund der Zugehörigkeit eINner
CIn heratendes der CIn zustimmendesÖrdensgemeinschaft der der Hinordnung otum zu 7auf den Bischof Ssind Ale nterschlede 1n Ug ol UOUJU

der Ausgestaltung der eremitischen
Lebenswelse, des Gebetes und die ra
der Versorgung klären (vgl 164-165)

NIl EINES Mitglieds,
eremItIsch lehen dürfen

Wıra MmMer N KONLEeXT
der (,emeInscha UNG NPer SItuation

erortern SpIN .«
Lommnicus RIr (5B

CS 15395

or
de

ns
le

be
n6 Die Laurenregel ist abgedruckt im Anhang 

der Dissertation auf den S. 176-178. 

7 Aufgrund der Zugehörigkeit zu einer 

Ordensgemeinschaft oder der Hinordnung 

auf den Bischof sind die Unterschiede in 

der Ausgestaltung der eremitischen 

Lebensweise, des Gebetes und die Frage 

der Versorgung zu klären (vgl. S. 164-165).

 »Die Bitte eines Mitglieds,
eremitisch leben zu dürfen,
 wird immer im Kontext
der Gemeinschaft und ihrer Situation
   zu erörtern sein.«

Dominicus Meier OSB

8 Zu klären wäre ebenso, ob und in welcher 

Form die Beratungsorgane des Oberen in 

die Frage involviert werden. Kommt ihnen 

ein beratendes oder ein zustimmendes 

Votum zu?


